
dig zum Gegenstand der Analysen, die für die Leitung 
des Kampfes gegen die Kriminalität benötigt werden. 
Werden z. B. die Kriminalität Jugendlicher und die 
Kinderdelikte analysiert, so gehören u. a. auch Un
tersuchungen über die Effektivität der Jugendhilfe 
und der staatlichen und gesellschaftlichen Erziehungs
arbeit an den Schulen dazu. Ähnlich verhält es sich 
z. B. mit der Analyse der Alkoholkriminalität (Funk
tionieren der Organe des Handels, des Gesundheitswe
sens, der Volksbildung u. a. m.). Zur Analyse der Fi
nanzdelikte gehört die Analyse der Wirksamkeit der 
inneren und äußeren Kontrolle; zur Analyse von Straf
taten gegen das Eigentum muß die Analyse der Orga
nisation und Effektivität seines Schutzes treten. Auf 
andere Weise können durch Analysen hinreichende 
Grundlagen für effektive Maßnahmen der Kriminali
tätsvorbeugung nicht geschaffen werden.
Die analytische Arbeit muß zukünftig vor allem zu 
Grundsatzlösungen streben. Tagesprobleme, kurzfristig 
wirksame oder sachlich begrenzte Lösungen oder Maß
nahmen nur eines Organs können nicht Hauptanliegen 
der Analyse sein. Die Analyse muß grundsätzliche Pro
bleme aufspüren und komplexe Lösungen vorbereiten. 
Offen und mutig wird sie dann auch noch nicht lösbare 
Aufgaben, nicht im Verantwortungsbereich bzw. nicht 
mit den vorhandenen Kräften, Mitteln und Leitungs
strukturen zu bewältigende Probleme kennzeichnen. So 
bereitet sie spätere Lösungen und notwendige System
regelungen vor. Die Kräfte und Mittel können voraus
schauend formiert und heute auf vordringliche und 
lösbare Vorhaben konzentriert werden.

Analyse und Entscheidung

Um die analytische Arbeit entsprechend den genann
ten Anforderungen zu verbessern, muß zunächst Klar
heit über ihre Stellung im Leitungsprozeß, insbesondere 
über den Zusammenhang von Analyse und Entschei
dung, bestehen.
Die Entscheidung ist das Kernstück des Leitungspro
zesses, der als Folge wissenschaftlich begründeter Ent
scheidungen erfaßt werden kann. Die Analyse dient 
der planmäßigen Vorbereitung der Entscheidungen, der 
Erkenntnis ihrer Wirksamkeit und der gesellschaft
lichen Wirklichkeit. Schon hier wird deutlich, daß auch 
die analytische Tätigkeit ein Prozeß sein muß. Sie darf 
auch nicht von anderen Elementen des Leitungsprozes
ses (z. B. Information, Prognose, Planung, Koordinie
rung, Kontrolle) isoliert werden. Dies wird in der Pra
xis mitunter noch nicht genügend erkannt.
Die Entscheidung nimmt diese zentrale Stellung in der 
Leitungspraxis ein, weil sie das Verhalten und die Ak
tionen der Menschen in allen Lebensbereichen regelt. 
Die Entscheidung ist „als Vorgang und Ergebnis der 
Auswahl zwischen mehreren Möglichkeiten des Han
delns oder Unterlassens Hauptelement der Führungs
tätigkeit. Die Entscheidung ist eine Stellungnahme zu
gunsten einer bestimmten Lösungsmöglichkeit in der 
Planungsphase. Entscheidung ist im Prinzip Stellung
nahme für ein Verhalten unter definierten Kriterien in 
der Zukunft. Sie trägt gewisse Züge der Ungewißheit 
und ist risikobehaftet. Von der Zweckmäßigkeit, dem 
Ausmaß und richtigen Zeitpunkt der Entscheidung 
hängt es in hohem Maße ab, ob und wie die den ein
zelnen Führungsbereichen gestellten Ziele und Aufga
ben erfüllt werden. Die wissenschaftlich fundierte 
Vorbereitung, Durchsetzung und Kontrolle der für die 
Entwicklung seines Bereiches wesentlichen Entschei
dungen stellt daher die wichtigste Aufgabe des Leiters 
dar.“c

« Koziolek. „Die Marxsche Analyse «er gesellschaftuchen Pro
duktion und die Lehre von der sozialistischen Wirtschaftsfüh
rung“, Einheit 1967, Heft 7, S. 842.

Die wachsende Rolle und Wirksamkeit des subjektiven 
Faktors bei der Entwicklung des Systems des Sozia
lismus erhöht auch die Anforderungen an die Entschei
dungen. Diese objektiven Erfordernisse bestimmen 
auch die Entscheidungen, die von den für die Bekämp
fung und Verhütung der Kriminalität zuständigen Or
ganen, darunter von den Rechtspflegeorganen, zu tref
fen bzw. zu initiieren sind.
Im Leitungsprozeß werden die konkreten Anforderun
gen an die Analyse von den Erfordernissen der ihr fol
genden Entscheidungen bestimmt. Die Analyse muß die 
Veränderungen der gesellschaftlichen Praxis, auf die 
die Entscheidung zielt, gedanklich vorbereiten. Deshalb 
muß sie von der voraussichtlich zu fällenden Entschei
dung her konzipiert werden. Nicht die Analyse be
stimmt Zeitpunkt, Art und Inhalt der Entscheidung, 
sondern die Planung der Analyse muß von Zeitpunkt, 
Art und Inhalt der Entscheidung bestimmt werden.
Es geht also nicht um eine größere Anzahl von Analy
sen (auch nicht in erster Linie um ihren Umfang, ihre 
Häufigkeit oder ihren Aufbau), sondern um ihre ra
tionellere und effektivere Einbeziehung in den Lei
tungsprozeß. Im Ergebnis muß weniger Aufwand zu 
größerem Nutzeffekt führen.
Da die Analyse von der Entscheidung her bestimmt 
wird, ist auch der Informationsbedarf von vornherein 
und relativ genau festgelegt. Gegenüber der gegen
wärtigen Praxis dürfte er in aller Regel eingeengt sein. 
Der vorhandene ständige Informationsfluß ist vor al
lem rationell zu gestalten und zu nutzen. Er muß auch 
ohne erheblichen Aufwand auswertbar sein. Zusätz
liche Anforderungen von Informationen werden so auf 
ein Minimum herabgesetzt, weil die laufenden Infor
mationen nach den Bedürfnissen des Entscheidungs
prozesses ausgewählt, aufbereitet, gespeichert und 
schließlich verwertet werden.
Die Entscheidungen, für die z. B. der Staatsanwalt 
eines Kreises einer Analyse bedarf, können hier nicht 
sämtlich aufgezählt werden. Sie können sich auf die 
Leitung der Ermittlungen ebenso beziehen wie auf die 
Anklage-, Strafantrags- und Rechtsmitelpraxis. Vor 
allem erstrecken sie sich auf die Vorbereitung von 
Entscheidungen, die Maßnahmen zur Kriminaliitätsvor- 
beugung initiieren. Die wesentlichen Beziehungen zwi
schen Analyse und Entscheidung bleiben davon unbe
rührt, ob es sich um eine Analyse mehrerer wesent
licher oder nur einer hauptsächlichen Kiliminalitäts- 
erscheinung handelt, ob die Kriminalität im ganzen 
Kreis oder in einer Stadt oder einem Betrieb bzw. 
Wirtschaftsbereich untersucht werden soll. Jedoch be
stimmen der Gegenstand der zu fällenden Entschei
dung, das entscheidende Organ und die konkreten Auf
gaben, die mit der Entscheidung gelöst werden sollen, 
maßgeblich Umfang und Aufwand der Analyse.
Die Rechtspflegeorgane entscheiden in Strafsachen nur 
verbindlich über Maßnahmen der Verantwortlichkeit 
gegenüber Rechtsverletzern sowie über die Leitung 
ihrer eigenen Organe; sie entscheiden nicht verbind
lich über Vorbeugungsmaßnahmen und ihre Durchfüh
rung. Das ändert nichts daran, daß die Analyse der 
Vorbereitung solcher Entscheidungen dient. Dabei sind 
an Vorschläge, Empfehlungen und Stellungnahmen der 
Rechtspflegeorgane zur Vorbeugung ebenso hohe An
forderungen hinsichtlich ihrer Wissenschaftlichkeit zu 
stellen wie an ihre anderen Leitungsentscheidungen.
Bevor ein bestimmter sozialer Prozeß analysiert wird, 
ist zunächst zu klären, wessen Entscheidung notwendig 
ist. Ist das nicht bekannt, ist auch für eine Analyse 
noch kein Raum. Ein Arbeitsplan dürfte also z. B. 
nicht — mehr oder weniger routinemäßig — mit Auf
gaben zur Analyse angefüllt sein, wenn erst nachträg-
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